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VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Orb hat am …………… gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungs-
plans "Freiflächenphotovoltaikanlage " beschlossen. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am ……………. 

 
2. FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNG 

Am …………… wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Orb die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB beschlossen. Ort und Dauer der frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 (1) BauGB wurden am …………… ortsüblich bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während 
der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in der Zeit vom …………… bis einschließlich ……………. Die Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB sind mit Schreiben vom …………… zur Abgabe einer Stellungnahme bis einschließ-
lich …………… aufgefordert worden. 

 
3. ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG UND BEHÖRDENBETEILIGUNG (AUSLEGUNG) 
Am …………… wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Orb die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) 
BauGB wurden am …………… ortsüblich bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB erfolgte in der Zeit vom …………… bis einschließlich ……………. 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB sind mit Schreiben vom …………… zur Abgabe einer 
Stellungnahme bis einschließlich…………… aufgefordert worden. 

 

4. SATZUNGSBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Orb hat am …………… den Bebauungsplan "Freiflächenphotovoltaikanlage " in 
der Fassung vom …………… gem. § 10 BauGB und gem. § 5 der Hessischen Gemeindeordnung als Satzung beschlossen. 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Orb hat am …………… die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplans "Freiflächenphotovoltaikanlage " in der Fassung vom …………… gem. § 5 der Hessischen Gemeindeordnung als 
Satzung beschlossen. 

 
5. AUSFERTIGUNGSVERMERK 

Die durch die Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Orb in Ihrer Sitzung am …………… beschlossene Satzung 
des Bebauungsplans "Freiflächenphotovoltaikanlage" in der Fassung vom …………… wurde durch den Bürgermeister am 
…………… handschriftlich unterzeichnet und ausgefertigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ............................. 
                                             (Roland Weiß) 
Bad Orb, den ……………                                    Bürgermeister 

 

Der Bebauungsplan "Freiflächenphotovoltaikanlage " wurde ortsüblich am ........................ bekannt gemacht und tritt damit 
in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            .............................. 
                                             (Roland Weiß) 
Bad Orb, den ……………                                    Bürgermeister 

 
Dieser Bebauungsplan wurde im Auftrag der Stadt Bad Orb durch die Planungsgruppe Thomas Egel erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ........................... 
Langenselbold, den ……………                                Thomas Egel 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 § 9 (1) BauGB 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung 
 § 9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als besondere Art der baulichen Nutzung ein Sondergebiet (SO) 
gem. § 11 (1) BauNVO mit Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaikanlage“ festgesetzt. Es sind folgende 
Nutzungen zulässig: 
- Freiflächenphotovoltaikanlagen (PV-Anlage) 
- Technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafostationen, etc.) 
- Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 
1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 § 9 (1) Nr.1 BauGB und § 16 (2) Nr.1 BauNVO 
 

Im Geltungsbereich der PV-Anlage ist eine GRZ von max. 0,6 zulässig. 
 
1.3 Höhe baulicher Anlagen 
 § 9 (3) BauGB und § 16 (2) Nr. 4 BauNVO 
 

Das Höchstmaß der baulichen Anlagen wird auf max. 3,50 m festgelegt. 
Die Mindesthöhe der Unterkante der baulichen Anlage (Solarmodule) wird auf min. 0,80 m festgelegt.  
Die Höhenlage der baulichen Anlagen wird gemessen vom natürlichen Gelände. 

 
1.4 Führung von Versorgungsleitungen 
 § 9 (1) Nr. 13 BauGB 
 

Die zum Betrieb und zur Nutzung der PV- Anlage notwendigen Leitungen sind unterirdisch zu verlegen. 
 
1.5 Grünflächen 
 § 9 (1) Nr. 25a+b BauGB 
 

In der SO-Fläche ist unter den Solar-Modulen die Freifläche als Grünland anzulegen.  
Die Grünflächen sind als extensive Schafweide oder als extensive Mähwiese zu unterhalten. Der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln oder das Ausbringen von Kunstdünger ist nicht zulässig. 

 
1.6 Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 § 9 (1) Nr. 20 BauGB 
 
 Allgemeine Bauarbeiten 

 Die Baufeldfreimachung erfolgt außerhalb der Brutzeit (zwischen dem 1.10. und dem 1.3.). 
 
 Bei der Rodung von Gehölzen sind die gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Gehölzrodungen sind vom 01.10. 
bis zum 29.2. zulässig. 
 
Der Böschungsbereich am südlichen Rand des Geltungsbereichs wird von Eingriffen ausgeschlossen. Auch 
Lagerplätze oder Baustelleneinrichtung sind nicht zulässig.  

 
1.7 Flächen zum Ausgleich 
 § 9 (1a) BauGB 
 

Die Flächen unter den Solar-Modulen werden als artenreiches Grünland angelegt. 

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 § 9 (4) BauGB in Verb. mit § 91 HBO 
 
2.1 Einfriedungen 

 
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig.  
Einfriedungen sind so auszuführen, dass sie das Wandern von Kleinsäugern und Reptilien nicht behindern. 

 
2.2 Werbeanlagen 
 

Werbeanlagen mit bewegtem oder wechselndem Licht sowie Lichtwerbung in grellen Farbtönen sind unzuläs-
sig. Beleuchtungskörper dürfen nur ein insektenfreundliches UV-Armes Lichtspektrum ausstrahlen. 

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinfomationssystem (ALKIS) der
Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.      2019/08
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3. HINWEISE 
 
3.1 Altlasten 
 

Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten Bodenkontaminationen 
und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung von Mensch und Umwelt ausgehen 
kann, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Staatl. Umweltamt Frankfurt zu benach-
richtigen. Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustimmen. 

 
3.2 Bodendenkmäler 
 

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies unverzüglich dem Landesamt für Denk-
malpflege Hessen, Abteilung Archäologische Denkmalpflege und der Unteren Denkmalschutzbehörde anzu-
zeigen. 

 
3.3 Lichtquellen 
 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Licht sind helle, weitreichende künstliche Lichtquellen 
(z. B. Sky-Beamer), Flacker- und Laserlicht, der Einsatz von Blitzlichtstroboskopen und Werbeanlagen mit 
wechselndem oder bewegtem Licht unzulässig. Beleuchtungskörper sollten ein insektenfreundliches UV-
Armes Lichtspektrum ausstrahlen. Lampen sollten nicht direkt vor stark reflektierenden Fassaden und vor 
Fenstern schützenswerter Daueraufenthaltsräume nach DIN 4109 angebracht werden. 

 
3.4 Baugrund, Gründungsberatung 
 

Es wird empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen und Gründungsberatung durchzuführen sowie 
den höchsten Grundwasserstand prüfen zu lassen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist maßgebend für die 
Ausführung und Sicherung an der baulichen Anlage. Dieser Entscheidung kommt besondere Bedeutung in 
Bezug auf die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der baulichen Anlage zu. 
 

3.5 Vorsorgender Bodenschutz 
 

Der kulturfähige Oberboden ist fachgerecht zu sichern, zwischenzulagern und auf den Grundstücken zur Auf-
füllung und zur Gelände- und Gartenmodellierung wieder zu verwerten (DIN 18915 und DIN 19731). Erdbe-
wegungen sollen so gering wie möglich gehalten werden. 
Um Bodenverdichtungen zu minimieren, soll das Befahren der Fläche mit schweren Baufahrzeugen nur bei 
trockenen Bodenverhältnissen stattfinden. 
Baustelleneinrichtung und Lagerflächen sollen auf bereits versiegelten oder verdichteten Böden eingerichtet 
werden. 

 
3.6 Wasserschutzgebiet 
 

Das Plangebiet liegt in der Zone III des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes „WSG Bad Orb, Brunnen 
Autal“. Auf die Einhaltung der geltenden Verbote der Festsetzungsverordnung wird hingewiesen. 

 
3.7 Stromleitung 
 

Die Anlagen und Vorschriften der Energienetz Mitte GmbH sind zu beachten. 
Die Anlagen und Vorschriften der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH sind zu beachten. 


